Fragen und Antworten zu Ihrem Selbstbehalt bei der BVA (-Krankenversicherung):
Wie komme ich zu einer Befreiung oder Nachsicht (Rückerstattung) von Kostenanteilen wie etwa Behandlungsbeitrag und Rezeptgebühren?
Die BVA hat, um ihren Leistungsstandard zu gewährleisten, einen Selbstbehalt („Arztgebühr“) festgeschrieben.  Damit es nicht zu einer unzumutbaren Belastung kommt, wurden entsprechende soziale Maßnahmen beschlossen.
Bei welchen Selbstbehalten kann ich Nachsicht erhalten?
· Behandlungsbeitrag

· Rezeptgebühr

· Kostenanteil für Heilbehelfe und Hilfsmittel

· Zuzahlung für Aufenthalte in Kur-, Genesungs-, Erholungs- oder 

Rehabilitationseinrichtungen

Ab welchem Betrag kommt es bei mir zu einer unzumutbaren Belastung?
Die individuelle Belastbarkeitsgrenze wird aus dem Familien-NETTO-einkommen über einen Zeitraum von 3 Monaten berechnet: Sie zählen alle NETTOeinkommen Ihrer Familie in den letzten 3 Monaten zusammen, für mitversicherte Familienangehörige gibt es Abzüge: Ehepartner: € 385,68 und € 80,95 für jedes anspruchsberechtigte Kind. Dieses fiktive Netto-Einkommen darf im Durchrechnungszeitraum von drei Monaten den Betrag von € 8.110,20 nicht übersteigen. Mit diesem fiktiven NETTO-Einkommen wird der Richtwert anhand einer ziemlich komplexen Formel berechnet, resultierend in einem Prozentsatz zwischen 0 und 10 Prozent Ihres fiktiven Netto-Einkommens. Übersteigen die von Ihnen geleisteten Selbstbehalte innerhalb von 3 Monaten diesen Wert, so wird die Differenz auf Antrag rückerstattet. Konkret: bei einem fiktiven Netto-Einkommen von bis zu EUR 2.317,20 in drei Monaten beträgt der Richtwert 0 Prozent - der Versicherte ist von allen Kostenanteilen zur Gänze befreit. Beträgt das fiktive Netto-Einkommen EUR 8.110,20 in drei Monaten, so beträgt der Richtwert 10 Prozent – die individuelle Belastbarkeit liegt bei EUR 811,02 (der Prozentsatz steigt progressiv mit dem Einkommen, siehe Abbildung).
Beispiel:  ein Versicherter mit einem Nettoeinkommen von monatlich EUR 1.500,- (= EUR 4.500 in 3 Mo.), anspruchsberechtigter Gattin (minus  € 385,68) und zwei Kindern (minus 2x € 80,95)  hat ein fiktives Netto-Einkommen von EUR 952,42 (= EUR 2.857,26 in 3 Mo.) die Belastbarkeitsgrenze bei obigem Versicherten liegt für drei Monate bei EUR 26,64.
Wie soll ich praktisch vorgehen?
1. Bitte rechnen Sie sich Ihr Nettofamilieneinkommen aus und lesen Sie Ihren ungefähren Richtwert für 3 Monate in der Graphik ab oder erfragen Sie Ihren Richtwert bei der BVA: 050405/23800. 
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2. Wenn Sie nun einen Erlagschein über Behandlungsbeiträge erhalten, der beträchtlich über Ihrem Richtwert liegt und noch dazu Rezeptgebühren bezahlt haben und/oder Kostenanteile für Heilbehelfe und Hilfsmittel in diesen Zeitraum fallen, so sollten Sie unbedingt sofort die Nachsicht beantragen: 
3. Schreiben Sie auf die Rechnung des Behandlungsbeitrags mit der Hand: 
Sehr geehrte Damen und Herren,  ich ersuche um Nachsicht, unterschreiben und faxen dieses Blatt zusammen mit den Einkommensnachweisen (Kontoauszüge!) von Ihnen und ev. Ihrem EhepartnerIn an die BVA, Fax Nr. 050405-23209 oder senden alles per Post an 
BVA, Josefstädter Str. 80, 1080 Wien. 
Bitte geben Sie für Rückerstattungen Ihre Kontonummer bekannt. 
Noch Fragen?
Die Damen und Herren bei der BVA sind sehr freundlich, geduldig UND hilfsbereit! – Ich hab’s mehrfach ausprobiert!  Sie erreichen sie unter 050405/23800.
Selbstverständlich können Sie auch mich anrufen: 4277-63101 oder 0699-88460583.
Zum Nachlesen:

http://www.bva.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=bvaportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=6638&p_tabid=4
Isabella Ghobrial-Willmann

